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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 
10"Solarpark an der BAB 20, Parkplatz Vier Tore 

Stadt" der Gemeinde Neverin – 
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Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau und 
Verkehr der Gemeindevertretung Neverin 
(Anhörung)

Ö

Gemeindevertretung der Gemeinde Neverin 
(Entscheidung) Ö

Sachverhalt 
Gemäß § 12 BauGB kann die Gemeinde durch einen vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben bestimmen, wenn der 
Vorhabenträger auf der Grundlage eines mit der Gemeinde abgestimmten Plans 
zur Durchführung der Vorhaben und der Erschließungsmaßnahmen (Vorhaben- 
und Erschließungsplan) bereit und in der Lage ist und sich zur Durchführung 
innerhalb einer bestimmten Frist und zur Tragung der Planungs- und 
Erschließungskosten ganz oder teilweise vor dem Beschluss nach § 10 Absatz 1 
BauGB (Satzungsbeschluss) verpflichtet. Dafür ist zwischen der Gemeinde und 
dem Vorhabenträger ein Durchführungsvertrag abzuschließen. 

Mitwirkungsverbot
Aufgrund des § 24 Abs. 1 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
ist kein Mitglied des Gremiums von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 

Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neverin beschließt den Abschluss des 
Durchführungsvertrags in der vorliegenden Fassung (Anlage 1). 



Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsrechtliche Auswirkungen?

X Nein (nachfoglende Tabelle kann gelöscht werden) 

      Ja ergebniswirksam
finanzwirksa
m

Anlage/n
1 Anlage 1 - Durchführungsvertrag (öffentlich)

2 Anlage 1.1 - B-Plan Satzungsbeschluss (öffentlich)

3 Anlage 1.2 - Lageplan (öffentlich)

4 Anlage 1.3 - VE-Plan (öffentlich)

5 Anlage 1.4 - Leitungsplan zum Anschluss des Solarfreiflächenparks 
(öffentlich)
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